GCemeinde Ostseebad B| NZ

Vorlagenummer: BV/25/215
Vorlageart: Beschlussvorlage
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Beschlussvorlage tUber das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag: ,Errichtung
Photovoltaikanlage — LottumstralRe 11°

hier: Antrag auf Befreiung nach 8 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des
Bebauungsplans Nr. 1 ,Zentrum® der Gemeinde Ostseebad Binz (Baufeld)

Datum: 14.01.2025
Federfuhrend: Planen und Bauen
Antragsteller/in:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Offentlichkeitsstatus
Ausschuss fur Bau, Verkehr und Umwelt 22 01.2025 S
(Vorberatung)

Hauptausschuss (Vorberatung) 27.01.2025 O
Gemelnd_evertretung Ostseebad Binz 20.02.2025 S
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschliel3t in ihrer Sitzung am 20.02.2025 im Rahmen des
Bauantrages: ,Errichtung Photovoltaikanlage — Lottumstral3e 11" das gemeindliche
Einvernehmen zu einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1
.Zentrum“ der Gemeinde Ostseebad Binz (Baufeld) zu erteilen.

Begriindung

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des Bebauungsplans Nr. 1 ,Zentrum® der
Gemeinde Ostseebad Binz. Der Antragssteller beabsichtigt die Errichtung einer
Photovoltaikanlage und die damit verbundene Uberschreitung des Baufeldes.

Der Bauherr begriindet seinen Antrag auf Befreiung wie folgt:

.Ein Teil der PV- Elemente wird liegend, geméls der vorhandenen Hanglage,
installiert. Der zweite Teil dieser Anlage wird vertikal an das bestehende
Stutzmauerwerk mit einer Neigung von ca. 87 ° angebaut. Der PV-Anlagenaufbau ist
nur in diesem Bereich des Grundstlickes mdéglich, da dort keine Verschattung durch
B&dume oder andere Gebdude existiert. Es stehen dort auch keine Geb&ude in
unmittelbarer Néhe.

Da es sich nicht um Hochbauten und nicht Offentlich einsehbare PV-Flachen im

hinteren Grundstiicksbereich handelt, sind staddtebauliche Missstdnde nicht zu
erwarten. Der GRZ-Nachweis wird eingehalten.*
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Phalovallaikelements
nendip llegend (32 Module)

Ausschnitt Flurkarte
Grundstiicksbegrinung und eingezeichneter Vorzugs-Standort und Ausdehnung der
geplanten PV-Anlage (Weil3-Transparent)
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Nachweis der Berechnung der GRZ

Gemeinde: Ostseebad Binz Gemarkung: Binz Flur: 2
Grundstiicksgrife: 1378 m*? Flurstiick(e): - 111/4

Grundfldachenzahl (GRZ)

GRZ - Vorgabe entsprechend B-Plan 0,40
zulassige Uberschreitung gemélt § 18 (4) BauNvO 50%
(1) Grundfidche Wiohnhaus: 175,0 m*
(1) Grundfiache Temasse:
(1} Grundfische sonstige bauliche Anlagen:
(M) Grundfische Gehwege, Stitzmauerm: S 46,0 m?
() Grundfache Gerdtehaus: 7,0m?
(1) Grundfiche Garage: ) 47,0 m?
{1} Grundfidche Photowoltaikanlage: S 69,0 m*
(II) Grndfiéiche  Zufahrt: - 164,0 m*
- Summe aller Grundfidchen ( | ) _ 1750 m* _
GRZ{1) = Grundsticksgrafe - 13760 m* it
GRZ({1) 0,13 = GRZ (zul#ssig) 0,400
_ Summe aller Grundfidchen (1+11)  _ 5080m*
GRZ(I+1) = Grundstlicksgrolie - 13760 m* 53t
GRZ(I+1l) 0,37 < GRZ(zuldssig + 50%) 0,600
Ausschnitt B-Plan
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Das zur Genehmigung beantragte Vorhaben liegt im Geltungsbereich des
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Bebauungsplanes Nr. 1 ,Zentrum* der Gemeinde Ostseebad Binz.

Das Vorhaben liegt im Bereich der Bauzone 4a/b ,Historischer Blockrand®. In der
Begriindung zum Bebauungsplan wird als Entwicklungsziel folgendes genannt:
-RUckbau ruckwartiger Geb&ude und Freihalten grol3erer zusammenhangender
Gartenbereiche im Blockinneren*

Das beantragte Vorhaben widerspricht somit dem im Bebauungsplan festgesetzten
Baufeld und bedarf einer Befreiung. Laut § 31 BauGB kann von den Festsetzungen
des Bebauungsplans befreit werden, wenn die Grundzuge der Planung nicht berthrt
werden und die Abweichung stadtebaulich vertretbar ist.

Mit dem vorliegenden Vorhaben wirden die Grundzige der Planung berthrt. Die
Ortsstruktur im historischen Teil von Binz entspricht einer freistehenden
Villenbebauung mit vierseitiger Grinflache, die ggf. auch als Parkflachen
ausgewiesen sein kdnnen. Die ohnehin grenznahen Baufelder wiirden nahezu bis an
die Grundsticksgrenze gefuhrt, was der stadtebaulichen Grundstruktur
widersprache.

Nach Einschatzung der Verwaltung ist eine Befreiung laut der oben genannten
Darstellung nicht moglich und empfiehlt daher den Antrag abzulehnen.

Finanzielle Auswirkungen

Einnahmen Ja/Nein Mittel stehen zur Verfigung Ja/Nein
Produkt/SK:
hau§haltsma8|ge Ja/Nein Mittel stehen nicht zur Verfigung Ja/Nein
Beruhrung
Bemerkungen:
Anlage/n

1 - Nachtrag zum HA (6ffentlich)

5/5



	Beschlussvorlage über das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag: „Errichtung Photovoltaikanlage – Lottumstraße 11“
	hier: Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1 „Zentrum“ der Gemeinde Ostseebad Binz (Baufeld)
	Beschlussvorschlag
	Begründung
	Finanzielle Auswirkungen
	Anlage/n


